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um auf das Opfer einzustechen u. ä.). Bei der gew altsam en W egnahm e ist 
die S tra fta t vollendet, wenn der T äter die im  frem den Eigentum  stehen
den Sachen weggenommen hat, d. h. frem den G ew ahrsam  gebrochen und 
eigenen G ew ahrsam  begründet hat. Bei der gewaltsam en Besitzsicherung 
ist die S tra fta t m it d e r G ew altanw endung oder Drohung vollendet (zu 
sichern sucht). Der T äter m uß m it dem Ziel handeln, den Besitz an den 
entw endeten Sachen zu sichern, er braucht dieses Ziel jedoch nicht erreicht 
zu haben.

7. Das sozialistische, persönliche und private Eigentum  w ird durch 
§ 126 m it geschützt und die E igentum sverletzung durch die str. Ver-

antw . wegen Raubes m it erfaßt, so daß die S traftatbestände zum Schutz 
des Eigentums (§§ 157 f. und 177 f. StGB) nicht tateinheitlich angew andt 
werden.

8. Die Schwere der Straftat w ird  maßgeblich durch die A rt und In 
tensitä t der G ew altanw endung, die A rt und Weise der Begehung

(besonders rücksichtsloses, rohes oder brutales Vorgehen), die G efährlich- i 
keit der angew endeten M ittel und M ethoden und die dem  Opfer zuge
fügten gesundheitlichen Schäden und konkreten G efahren fü r Leben und 
G esundheit bestim m t. Die Schwere der S tra fta t ist nicht allein abhängig 
vom W ert der weggenommenen Sachen (W egnahme einer Geldbörse m it 
wenigen M ark bei einem  überfallartigen, m it großer B ru ta litä t geführten 
Angriff). Nach dem C harak ter des Delikts ist es auch bei einem relativ  
geringen W ert der weggenommenen Sachen im allgem einen ausgeschlos
sen, § 3 anzuwenden. i

(

§ 127 j
Erpressung

(1) Wer einen Menschen rechtswidrig mit Gewalt oder 
durch Drohung mit einem schweren Nachteil zu einem Ver
halten zwingt, um sich oder andere zu bereichern, und da
durch dem Genötigten oder einem anderen einen Vermögens
schaden zufttgt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren 
oder mit Verurteilung auf Bewährung bestraft.

(2) Der Versuch ist strafbar.
i

1. Das Wesen der Erpressung w ird durch die rechtsw idrige Beein
trächtigung der H andlungs- und Entscheidungsfreiheit m ittels Ge

walt oder Drohung m it einem schweren Nachteil bestim m t. Der Schutz 
des § 127 erstreckt sich sowohl auf das gesellschaftliche als auch auf das 
persönliche und private Eigentum.

2. Die H andlung besteht darin, daß der Geschädigte zu einem  Ver
halten gezwungen wird, durch das ihm  oder einem  anderen ein

Vermögensschaden zugefügt wird. Als Mittel der Erpressung kommen die


